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Erwägungen

E. 4
Der Beschwerdeführer beanstandet drei Posten der Schadensberechnung als willkürlich. Er
dringt mit seiner Beschwerde nur bezüglich eines Postens durch, der allerdings im
jährlichen Schnitt mehr als die Hälfte der Summe aller Posten ausmacht. Ob der
Beschwerdeführer bezüglich dieses Postens Anspruch auf Schadenersatz erheben kann, ist
noch ungewiss. Dies rechtfertigt die Gerichtskosten zu zwei Dritteln dem Beschwerdeführer
und zu einem Drittel der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen und der Beschwerdegegnerin
eine reduzierte Parteientschädigung zuzusprechen.
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